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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

09.07.1997 

Geschäftszahl 

96/13/0185 

Rechtssatz 

Als Journalist ist derjenige anzusehen, der, sei es für ein Zeitungsunternehmen, sei es für ein 
Rundfunkunternehmen, aktuelle Informationen des Tagesgeschehens sammelt und entsprechend verarbeitet, 
indem er sie in eine zur Weiterverbreitung geeignete Form bringt (Hinweis E 26.9.1985, 85/14/0057). 


